
787 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP 

Einspruch des Bundesrates 
gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 6. November 1985 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 
1972, das Gewerbesteuergesetz 1953, das 
Umsatzsteuergesetz 1972, das Alkoholabgabe
gesetz 1973, das Investitionsprämiengesetz, das 
Gebührengesetz 1957, das Erbschafts- und 
Schenkungssteuergesetz 1955, das Grunder
werbsteuergesetz 1955, die Bundesabgaben
ordnung, das Strukturverbesserungsgesetz, das 
Bundesgesetz, mit dem eine Sonderabgabe von 
Kredituntemehmungen erhoben wird, und das 
Bundesgesetz, mit dem eine Sonderabgabe von 
Erdöl erhoben wird, geändert werden (Abga-

benänderungsgesetz 1985) 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
DER VORSITZENDE DES BUNDESRATES 

ZI. 185/1-BR/85 

An den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Der Bundesrat hat in seiner heutigen Sitzung den 
nachstehend angeführten Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates vom 6. November 1985 betreffend 
em 

Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuerge
setz 1972, das Gewerbesteuergesetz 1953, das 
Umsatzsteuergesetz 1972, das Alkoholabgabege
setz 1973, das Investitionsprämiengesetz, das 
Gebührengesetz 1957, das Erbschafts- und 
Schenkungssteuergesetz 1955, das Grunderwerb
steuergesetz 1955, die Bundesabgabenordnung, 
das Strukturverbesserungsgesetz, das Bundesge
setz, mit dem eine Sonderabgabe von Kreditun
ternehmungen erhoben wird, und das Bundesge
setz, mit dem eine Sonderabgabe von Erdöl 
erhoben wird, geändert werden (Abgabenände
rungsgesetz 1985) 

in Verhandlung genommen und beschlossen, gegen 
diesen Beschluß mit der angeschlossenen Begrün- .1. 
dung Ein s p r u c h zu erheben. 

Hievon beehre ich mich im Sinne des Art. 42 
Abs. 3 B-VG die Mitteilung zu machen. 

Unter einem wird der Einspruch des Bundesrates 
auch dem Herrn Bundeskanzler zur Kenntnis 
gebracht. 

15. November 1985 

_ Dr. Schwaiger 
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Begründung 
des Einspruches des Bundesrates vom 
6. November 1985 betreffend ein Bundesge
setz, mit dem das Einkommensteuergesetz 
1972, das Gewerbesteuergesetz 1953, das 
Umsatzsteuergesetz 1972, das Alkoholabgabe
gesetz 1973, das Investitionsprämiengesetz, das 
Gebührengesetz 1957, das Erbschafts- und 
Schenkungssteuergesetz 1955, das Grunder
werbsteuergeseti 1955, die Bundesabgaben
ordnung, das Strukturverbesserungsgesetz, das 
Bundesgesetz, mit dem eine Sonderabgabe von 
Kredituntemehmungen erhoben wird, und das 
Bundesgesetz, mit dem eine Sonderabgabe von 
Erdöl erhoben wird, geändert werden (Abga-

benänderungsgesetz 1985) -

Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates wird die bisherige Belastungspolitik 
der sozialistischen Koalitionsregierung auch im 
kommenden Jahr fortgesetzt, obwohl die Abgaben
quote im Jahr 1986 bereits bei 42% liegt und somit 
um etwa 17,3% höher ist als 1970 (35,8%). 

Im einzelnen treffen die Bevölkerung folgende 
Belastungen; 

Die Wiedereinführung der mit 
Ende 1985 auslaufenden Son
derabgabe von Kreditunterneh
mungen bringt dem Bund im 
Jahr 1986 Einnahmen von.. . . . . 1 300 Mio. S 
Die Wiedereinführung der mit 
Jahresende auslaufenden Son-
derabgabe von Erdöl bringt 
dem Bund im Jahr 1986 Ein-
nahmen von . . . . . . . . . . . . . . . . 1 150 Mio. S 
Die kürzlich erfolgte Preiserhö-
hung von 37 Tabaksorten 
bringt jährliche Mehreinnah-
men von (Tabak- und Umsatz-
steuer) .................... 320 Mio. S 
Die kürzlich erfolgte Erhöhung 
des Salzpreises bringt jährliche 
Mehreinnahmen von. . . . . . . . . 25 Mio. S 
Die mit 1. Feber 1986 geplante 
Erhöhung der Postgebühren 
bringt dem Staat jährliche 
Mehreinnahmen von. . . . . . . . . 820 Mio. S 

Zählt man nur diese wenigen Positionen zusam
men, ergeben sich zusätzliche jährliche Belastungen 
von 3615 Millionen Schilling. Dabei ist die Ten
denz unverkennbar, vor allem jene Abgaben zu 
erhöhen, die für die Öffentlichkeit nicht gleich als 
solche erkennbar sind, nämlich die indirekten Steu
ern und Abgaben. 

Außerdem werden in zunehmendem Maße aus
schließlich Bundesabgaben oder solche Steuern 
erhöht bzw. neu eingeführt, an denen der Bund 
einen überdurchschnittlichen Anteil kassiert. Als 
Beweis hiefür sei die Budgetvorschau 1984 bis 1988 
des Beirates für Wirtschafts- und Sozialfragen 
zitiert, in der es unter anderem wörtlich heißt: "In 
den letzten Jahren hat der Bund seinen Anteil an 
Steuereinnahmen deutlich von 60,6% (1978) auf 
61,6% (1984) erhöhen können. Diese Zunahme war 
allerdings ausschließlich auf diskretionäre Maßnah
men zurückzuführen. Die Einnahmen aus den neu 
eingeführten Steuern flossen ausschließlich dem 
Bund zu (Sonderabgaben von Kreditunternehmun
gen und Erdöl, Zinsertragsteuer, Straßenverkehrs
beitrag) ." 

Überdurchschnittlich stark werden im kommen
den Jahr die Einnahmen aus der Lohnsteuer stei
gen. Mit einer Zuwachsrate von 12,3% steigen sie 
mehr als doppelt so rasch wie die Steuereinnahmen 
insgesamt (6,06%) und 2V3mal so rasch wie die 
Gesamteinnahmen des Budgets 1986. Außerdem 
werden sich die Einnahmen aus der Lohnsteuer im 
kommenden Jahr seit 1978 fast verdoppelt haben 
(Zuwachs von 1978 auf 1986: 91%). 

Die Lohnsteuer wächst im kommenden Jahr fast 
dreimal so rasch wie die ihr zugrunde liegenden 
steuerpflichtigen Masseneinkommen. Dies ist wohl 
der beste Beweis für die Notwendigkeit der von der 
ÖVP verlangten und von der sozialistischen Koali
tion abgelehnten Steuersenkung. Denn jedes wei- . 
tere Hinausschieben einer .Lohn- und Einkommen
steueranpassung bedeutet riichts anderes als eine 
Steuererhöhung auf kaltem Weg. 

Außer den oben erwähnten Belastungen durch 
die Wiedereinführung der Sonderabgaben von Kre
ditunternehmungen und von Erdöl bringt das 
Abgabenänderungsgesetz 1985 auch eine steuerli
che Verschlechterung bei den Genußscheinen. 
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Aber selbst dort, wo zweifellos Verbesserungen 
vorhanden· sind, wie zB bei der Beseitigung der 
Doppelbesteuerung der Aktien sowie bei der 
begünstigten Ausgabe von jungen Aktien, trifft die 
Gesetzesvorlage halbherzige oder diskriminierende 
Lösungen. 

So stellt beispielsweise die Einschränkung der 
'Begünstigung von jungen Aktien auf die Sektionen 
Gewerbe und Industrie einer Kammer der gewerb
lichen Wirts.:haft eine willkürliche und ungerecht
fertigte Diskriminierung einzelner Bereiche der 
gewerblichen Wirtschaft dar. 

Es ist nämlich nicht verständlich, warum bei
spielsweise die Aufnahme von Risikokapital im 
Handel, im Fremdenverkehr und im Verkehr nicht 
in gleicher Weise steuerlich begünstigt werden 
sollte wie im Gewerbe und in der Industrie. 

Weiters ist nicht einzusehen, warum Unterneh
men der öffentlichen Hand bei der Ausgabe junger 
Aktien gegenüber anderen Unternehmen diskrimi
niert werden. 

Schließlich war die Mehrheit des Nationalrates 
nicht bereit, die körperschaftsteuerliche Diskrimi
nierung der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen
schaften gegenüber allen anderen Rechtsformen zu 
beseitigen. Diese liegt nämlich darin, daß Erwerbs
und Wirtschaftsgenossenschaften in ihrer eigenen 
Kapitalbildung steuerlich behindert sind. 

Die steuerliche Behinderung der Eigenfinanzie
rung stellt eine wirtschaftlich nicht zu rechtferti
gende Diskriminierung dar. Die Eigenkapitalsitua
tion der österreichischen Wirtschaft, insbesondere 
des Kreditapparates, ist schon allgemein als ungün
stig anzusehen; es geht daher nicht an, einen Sek
tor, nämlich die Erwerbs- und Wirtschaftsgenos
senschaften, von steuerlichen Maßnahmen zur 
Eigenkapitalbildung auszuschließen., 

Durch eine von ÖVP-Abgeordneten beantragte, 
aber von der Koalitionsmehrheit im Nationalrat 
abgelehnte Gesetzesänderung wäre die Einbezie
hung der Ausschüttungen der genannten Erwerbs
und Wirtschaftsgenossenschaften in die vorgeschla
gene Regelung des Abschnittes I Art. I Z 12 der 
Regierungsvorlage (Halbsatzverfahren) erreicht 
worden. Dadurch wäre eine gleiche Behandlung 
von Ausschüttungen der Kapitalgesellschaften 
sowie der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaf
ten gegeben gewesen. 

Abschließend muß auch festgestellt werden, daß 
der Bundesrat die Husch-Pfusch-Methode, mit der 
von der sozia~istischen Koalition im Nationalrat 
Gesetze durchgepeitscht werden, nicht akzeptieren 
kann. Nachdem vor kurzem das Weingesetz, das 
71 Paragrapherl umfaßte, im Ausschuß durch 
41 Abänderungr.anträge geändert wurde und das 
Rechtsanwaltsprüfungsgesetz, das lediglich. aus 
30 Paragrapherl bestand, in 72 Punkten korrigiert 
~rde, war einjähnliches Husch-Pfusch-Verfahren 
beim Abgaben,nderungsgesetz 1985 gegeben. Am 
26. September Iwurde dem Finanzausschuß des 
Nationalrates Ifür das Abgabenänderungsgesetz 
1985 eine FriSt per 5. November gesetzt. Am 
16. Oktober tralt der Unterausschuß des Finanzaus
schusses zusarn~en. Während die ÖVP eine Reihe 
von Abänderubgsvorschlägen vorbrachte, wurde 
von der Regierungskoalition keine einzige Verbes
serung verlangtl 

Überraschenjerweise wurden dann in der 
'Fin~nzausschul~sitzung vom 4. November 1985 von 
SPO-Abgeordneten 23 Abänderungsanträge ge
stellt, die erst II1h Stunden vor Sitzungsbeginn der 
OppositionsfraRtion bekanntgegeben wurden. 
Diese Vorschläge enthielten weder eine Be
gründung noch IA~~aben über die finanziellen Aus
wirkungen. Di~ OVP-Fraktion im Finanz- und 
Budgetausschu~ des Nation;tlrates sah sich daher 
gezwungen, de~onstrativ die Sitzung des Finanz
und Budgetaussfhusses zu verla~sen. Da offensicht
lich selbst der lObmann die Ubersicht über das 
Geschehen verl0ren hatte, konnte die Abstimmung 
über die geänderte Gesetzesvorlage erst nach einer 
einstündigen 1.Jr.1 

terbrechung der Ausschußsitzung 
erfolgen. 

Der Bundesr t lehnt wesentliche Teile des Abga
benänderungsgesetzes inhaltlich ab . und ist auch 
nicht mehr beJeit, einer solchen Husch-Pfusch
Methode bei der Schaffung von Gesetzen V or
schub zu leisten. Er betrachtet sich als Hüter der 
Verfassung und einer bürgernahen Gesetzgebung 
und V~rwaltun~. 

In diesem Zu~ammenhang ist auch die Tatsache 
zu kritisieren, daß durch das Abgabenänderungsge
setz 1985 zwölf verschiedene Gesetze geändert 
werden, was z~eif~llos unsere St~uergesetz~ebu~g 
noch. unüberSichtlicher macht und damit die 
Rechtsunsicherheit für die Staatsbürger erhöht. 

Aus all diesdn' Gründen erhebt der Bundesrat 
gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
6. November 1985 Einspruch. 
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